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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.02.1997 

Geschäftszahl 

95/15/0135 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie VwGH E 1994/07/27 92/13/0058 1 

Stammrechtssatz 

Die Begründung eines Bescheides muß erkennen lassen, welcher Sachverhalt der Entscheidung zugrundegelegt 
wurde, aus welchen Erwägungen die Behörde zur Ansicht gelangt ist, daß gerade dieser Sachverhalt vorliegt und 
aus welchen Gründen die Behörde die Subsumtion des Sachverhaltes unter einen bestimmten Tatbestand für 
zutreffend erachtet. Aus der Begründung eines Bescheides muß weiters hervorgehen, ob die Behörde die 
Grundlage ihrer Entscheidung in einem einwandfreien Verfahren gewonnen hat und ob die von der Behörde 
gezogenen Schlüsse den Gesetzen folgerichtigen Denkens entsprechen (Hinweis E 9.6.1972, 1482/72; E 
12.1.1994, 92/13/0272). 


